
Zu Pkt. 14 Zu berücksichtigende Veränderungen bei der Einführung des 
Schutzkonzeptes 

 

Bei der Einfü hrüng des Schützkonzeptes mü ssen bestimmte Aüfgaben, die dürch die Einfü hrüng 
des Schützkonzeptes anfallen, aüf Mitarbeitende verteilt werden. 
 
Folgend die Aüflistüng der züsa tzlich zü erledigenden Aüfgaben. 
 
- Mindestens 2 Vertraüenspersonen sind fü r den Bereich der Schützbefohlenen zü benennen. 
- Die bei der Anfertigüng der Risikoanalyse gewonnen Erkenntnisse sind ümzüsetzen 
- Eine regelma ßige Ü berprü füng der Analyse im Abstand von 3 bis 5 Jahren ist zü planen ünd 

zü begleiten. Welche*r Mitarbeiter*in ist züsta ndig? 
- Wer fü hrt mit wem die Gespra che bezü glich der Selbstverpflichtüngserkla rüng (siehe Pkt. 

4)? 
- Wer kontrolliert die Vorlage der Selbstverpflichtüngserkla rüng? 
- Wer kontrolliert die Vorlage der Erweiterten Fü hrüngszeügnisse bei Mitarbeiter*innen, 

Honorarkra ften, etc. 
- Mit dem FEBW ist in Kooperation mit den Mitarbeiter*innen der Kinder- ünd Jügendarbeit 

ein Schülüngskonzept fü r alle Mitarbeiter*innen der Evangelischen Kirche Oberhaüsen zü 
erstellen. 

- Wer kontrolliert die Teilnahme an den Schülüngen bezü glich der 
Selbstverpflichtüngserkla rüng? 
Üm die Einhaltüng diese Maßnahmen zü gewa hrleisten ist es ünerla sslich, in jeder Gemeinde 
eine Verantwortliche*n zü benennen, die ünter Berü cksichtigüng der 
Datenschützverordnüng  
aktüelle Listen der ehrenamtlich Mitarbeitenden fü hrt (ja hrliche Evalüation), 
Selbstverpflichtüngserkla rüngen katalogisiert, sowie erweiterte Fü hrüngszeügnisse 
einfordert ünd sichtet. 

- Die Leitüngen der Gemeinde, des Kirchenkreises ünd der Einrichtüngen mü ssen einteilen, 
wer aüs dem jeweiligen Konstrükt wie geschült wird. 

- Wer organisiert die Schülüngen ünd kontrolliert die Ableistüng der Schülüngen? 
- Wer ist in der Gemeinde, dem Kirchenkreises ünd der Einrichtüngen züsta ndig fü rs 

Beschwerdemanagement? 
- Das/die Interventionsteam/s mü ssen gegrü ndet werden 
- Wird eine AG Kindesschütz evangelisch in Oberhaüsen gegrü ndet? Wer macht die 

verwaltüngstechnische Begleitüng? 
- Wie wird die Evalüierüng der Schützkonzepte sichergestellt? Wer kü mmert sich darüm? 


